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SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
UNO Organisation der Vereinten Nationen
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

In der Sommersession 2021 beriet der Ständerat als Erstrat die Verankerung der
nationalen Menschenrechtsinstitution (NMRI) im Bundesgesetz über Massnahmen zur
zivilen Friedensförderung und zum Schutz der Menschenrechte. Die NMRI soll als
unabhängige, öffentlich-rechtliche Körperschaft das bislang als Pilotprojekt geführte
SKMR ablösen. Gegenüber dem bundesrätlichen Entwurf beantragte die vorberatende
APK-SR eine Präzisierung, die jegliche Verwaltungs-, Gerichts- und Ombudsfunktionen
für die NMRI explizit ausschliesst. Damit trage sie einem Anliegen Rechnung, das die
SPK-SR in ihrem Mitbericht angebracht hatte, erläuterte Kommissionssprecher Matthias
Michel (fdp, ZG). Zudem ergänzte die Kommission, dass die Kantone vor dem jeweils
vierjährigen Finanzierungsbeschluss angehört werden müssen und dass im Vorstand der
NMRI auf eine ausgewogene Vertretung nicht nur der Geschlechter, sondern auch der
Sprachregionen geachtet werden muss. Beide Änderungen hiess der Ständerat
stillschweigend gut. Eine längere Diskussion führte die Kantonskammer darüber, ob die
Aufgaben der NMRI im Gesetz abschliessend aufgelistet werden sollten wie vom
Bundesrat vorgesehen oder ob die Aufgabenliste durch Einfügen von «insbesondere»
offen gehalten werden soll, wie es eine Minderheit Sommaruga (sp, GE) beantragte.
Bundesrat Iganzio Cassis begründete die abgeschlossene Aufgabenliste mit der in den
Pariser Prinzipien der UNO angelegten Forderung, dass die NMRI «ein klar festgelegtes
Mandat» haben müsse. Durch die abschliessende Auflistung der Funktionen werde dies
gewährleistet, eine offen gehaltene Liste schaffe dagegen Unsicherheit. Der Ständerat
folgte dieser Argumentation mit 28 zu 15 Stimmen und blieb hier bei der Version des
Bundesrats. In der Gesamtabstimmung nahm die kleine Kammer die Vorlage mit 34 zu 7
Stimmen bei 2 Enthaltungen an. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2021
KARIN FRICK

Aussenpolitik

Aussenpolitik

In der Herbstsession 2022 beriet der Ständerat über die parlamentarische Initiative
Molina (sp, ZH) zur Einführung einer Rechtsgrundlage für gezielte Sanktionen bei
schweren Menschenrechtsverletzungen und Korruption durch hochrangige Politiker
und Politikerinnen. Damian Müller (fdp, LU) erläuterte der kleinen Kammer die
Geschichte des Geschäfts, dem von der APK-NR im Januar 2021 Folge gegeben worden
war. Die APK-SR hatte der Initiative zwar im April 2021 nicht zugestimmt, da die APK-NR
aber daran festgehalten hatte und der Nationalrat die Initiative in der Folge ebenfalls
angenommen hatte, musste sich die APK-SR erneut damit befassen.
Kommissionssprecher Müller erklärte, dass die Kommission die Differenzbereinigung
beim Embargogesetz habe abwarten wollen und daher die Beratung des Geschäfts
verschoben hatte. Da man bei der Beratung des Embargogesetzes verneint habe, eine
Rechtsgrundlage für eigenständige Sanktionen schaffen zu wollen, mache es in den
Augen der Kommissionsmehrheit auch keinen Sinn, der Initiative Folge zu geben. Eine
Minderheit Jositsch (sp, ZH) beantragte dem Rat dennoch, der Initiative Folge zu geben,
da durch die persönliche Sanktionierung einzelner hochrangiger Personen negative
Konsequenzen für die Zivilbevölkerung vermieden werden könnten. Jositsch erklärte,
dass die Initiative – wie der ähnlich ausgestaltete Minderheitsantrag Sommaruga (sp,
GE) zum Embargogesetz – eine Ombudsstelle zur Wahrung der rechtsstaatlichen
Prinzipien vorsehe. Er erwarte jedoch nicht, dass dies den Ständerat umstimmen
würde. Damit behielt er Recht und der Ständerat gab der Initiative mit 28 zu 13 Stimmen
keine Folge, womit das Geschäft erledigt war. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.09.2022
AMANDO AMMANN
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Zwischenstaatliche Beziehungen

Carlo Sommaruga (sp, GE) verlangte im Juni 2021 in einer Motion, keine Abkommen im
Bereich der Polizeikooperation mit Ländern abzuschliessen, die die Menschenrechte
schwerwiegend verletzen. Sommaruga wollte damit sicherstellen, dass der Bundesrat
und das Fedpol bei der Ausübung ihrer neuen Kompetenzen zum Abschluss von
Abkommen im Bereich der Polizeikooperation und von Vereinbarungen über operative,
technische oder administrative Inhalte mit ausländischen Polizeibehörden die
verfassungsrechtliche Pflicht zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte
angemessen umsetzen. Sommaruga nannte exemplarisch ein Abkommen mit China,
einem Staat der Menschenrechte schwer verletze und chinesische Staatsangehörige in
der Schweiz überwache, welches aufgrund öffentlicher Entrüstung nicht erneuert
worden sei. In seiner Stellungnahme berichtigte der Bundesrat, dass es sich bei dem
von ihm genannten Abkommen nicht um ein polizeiliches Kooperationsabkommen,
sondern um eine technische Vereinbarung gehandelt habe. Der Bundesrat achte bei
Abkommen über die polizeiliche Zusammenarbeit nicht nur auf die «operationellen
Bedürfnisse der Polizei», sondern auch auf die Menschenrechtslage im Vertragsstaat.
Polizeiliche Kooperationsverträge dürften zudem nie genutzt werden, um
Informationen zu erhalten, die nicht auf dem Rechtshilfeweg beschafft werden
könnten. Probleme hinsichtlich der Menschenrechte habe es in der Vergangenheit aber
auch noch nie gegeben, meinte der Bundesrat. Daher beantragte er die Ablehnung der
Motion. 

In der Herbstsession 2021 versuchte Motionär Sommaruga seine Ratskolleginnen und
-kollegen von seinem Anliegen zu überzeugen. Er argumentierte, dass sich seine Motion
nicht nur auf Abkommen über die polizeiliche Zusammenarbeit beziehe, sondern auch
auf andere Abkommen technischer Natur mit Drittstaaten. Dabei gehe es aber nur um
jene Staaten, die «schwerwiegende» Menschenrechtsverletzungen begingen.
Sommaruga bemängelte, dass der Bundesrat in seiner Stellungnahme nicht auf die
Achtung der Menschenrechte im Rahmen von «technischen Abkommen polizeilicher
Natur» eingegangen sei. Wenn die Schweiz mit der Polizeistruktur eines Drittstaates
zusammenarbeite, der die Menschenrechte schwer verletzt, so würde man diese
Menschenrechtsverletzungen legitimieren, beklagte der Motionär. Bundesrätin Karin
Keller-Sutter erklärte den Ratsmitgliedern, dass es sich bei
Polizeikooperationsabkommen um eine Rechtsgrundlage für die gemeinsame
Bekämpfung verschiedener Formen von Kriminalität handle. Abkommen wie jenes mit
China, welches Sommaruga in der Motionsbegründung erwähnt hatte, hätten also nichts
mit polizeilicher Zusammenarbeit zu tun, sondern seien Vereinbarungen auf
Verwaltungsebene zur Einhaltung des Asylgesetzes. Der Ständerat folgte dem Antrag des
Bundesrats und lehnte die Motion mit 24 zu 13 Stimmen ab. 3

MOTION
DATUM: 22.09.2021
AMANDO AMMANN

In der Wintersession 2021 befasste sich der Ständerat mit der Motion der APK-NR zur
Förderung der Menschenrechte in China im Rahmen der Schweizer China-Strategie.
Matthias Michel (fdp, ZG) äusserte sich im Rat im Namen der APK-SR, welche die Motion
im Vorfeld der Session mit 6 zu 4 Stimmen abgelehnt hatte. Michel erklärte, dass die
Kommission das übergeordnete Ziel der Menschenrechtsförderung unterstütze und die
chinesische Auffassung der Menschenrechte klar jener der internationalen
Wertegemeinschaft widerspreche. Eine Kommissionsmehrheit sei jedoch zum Schluss
gekommen, dass der Bundesrat bereits gemäss den Umsetzungsvorschlägen der Motion
handle, womit diese als erfüllt angesehen werden könne. Da die Motion darüber
hinausgehe und dadurch in den Kompetenzbereich des Bundesrats eingreifen würde,
sei sie nicht zielführend und müsse abgelehnt werden. Carlo Sommaruga (sp, GE), der
für die Kommissionsminderheit sprach, kritisierte den Bundesrat dafür, in der
Vergangenheit wirtschaftliche Interessen stärker gewichtet zu haben als Fragen der
Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte. Sommaruga insistierte,
dass diesbezüglich Handlungsbedarf bestehe, beispielsweise indem man den
Menschenrechtsdialog im Rahmen der Olympischen Winterspiele wiederaufnimmt und
bei einer Weigerung Chinas symbolische Massnahmen ergreift. Auch die Annahme der
Motion sei eine solche symbolische Geste, die China vermitteln würde, dass das
Schweizer Parlament die Menschenrechte nicht einfach ruhen lasse, argumentierte
Sommaruga. Der anwesende Bundesrat Cassis verkündete, dass der
Menschenrechtsdialog als eines der wichtigsten bilateralen
Menschenrechtsinstrumente demnächst wiederaufgenommen werde und zudem eine
Bilanz über die vergangenen 30 Jahre Menschenrechtsdialog gezogen werden solle. Die
restlichen Forderungen der Motion befand auch der Aussenminister für bereits erfüllt,
weshalb er deren Ablehnung beantragte. Die kleine Kammer folgte der Empfehlung ihrer

MOTION
DATUM: 08.12.2021
AMANDO AMMANN
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Kommission und lehnte den Vorstoss mit 29 zu 11 Stimmen (bei 1 Enthaltung) deutlich
ab. 4

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

En s'appuyant sur l'exemple du travail forcé imposé à la minorité Ouighours en Chine, le
sénateur Carlo Sommaruga (ps, GE) a déposé une motion qui vise l'interdiction de
l'importation de marchandises issues du travail forcé. Il préconise la mise en place
d'un guichet qui recouperait les informations des institutions internationales, des
centre de recherche et des acteurs privés pour permettre une vérification par
l'intermédiaire des douanes suisses. 
Le Conseil fédéral s'est opposé à la motion. Dans un premier temps, il a rappelé
l'engagement de la Suisse, à l'échelle internationale, en matière de responsabilité
sociétale des entreprises. Il a notamment cité l'appartenance de la Suisse à l'OIT,
l'implémentation du contre-projet indirect à l'initiative populaire pour des
multinationales responsables, ou encore l'organisation d'ateliers sur le devoir de
diligence en partenariat avec les chambres de commerces. Dans un deuxième temps, il
a estimé que la mise en application de la motion serait difficile, voire impossible. Il a
indiqué qu'il n'était pas possible pour la Suisse de contrôler les conditions de
production à l'étranger. Puis, il a pointé du doigt l'insécurité juridique et
l'incompatibilité avec les recommandations de l'OMC.
La Commission de politique extérieure du Conseil des Etats (CPE-CE) s'est alignée sur
les arguments du Conseil fédéral. Elle a recommandé un rejet de la motion par 8 voix
contre 4. En plus des arguments du Conseil fédéral, la majorité de la CPE-CE a proposé
d'attendre la publication de la stratégie relative à la Chine du Conseil fédéral avant de
traiter des questions relatives au travail forcé. Une minorité, emmenée par des
parlementaires socialistes et verts, a proposé l'adoption de la motion. 
En chambre, la motion a été rejetée par 26 voix contre 13. Le camp rose-vert n'a pas su
convaincre au-delà de ses membres. 5

MOTION
DATUM: 03.03.2021
GUILLAUME ZUMOFEN

1) AB SR, 2021, S. 513 ff.; NZZ, 4.6., 9.6.21
2) AB SR, 2022, S. 760 f.; Kommissionsbericht APK-SR vom 5.9.22; Medienmitteilung APK-SR vom 16.8.22
3) AB SR, 2021, S. 945 ff.; Mo. 21.3702
4) AB NR, 2021, S. 1255 ff.
5) BO CE, 2020, p.1043; BO CE, 2021, pp.55 s.; Communiqué de presse CPE-CE du 05.02.2021; Rapport CPE-CE du
04.02.2021
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